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I Einleitung

16. Oktober 2016, Sonntagabend. 20:15 Uhr, beste Sendezeit: Auf den öf‐
fentlich-rechtlichen Fernsehsendern von ARD, SRF und ORF 1 geschieht
Merkwürdiges. Wir befinden uns in einem Gerichtssaal – gleissendes Licht,
harte Schwarz-Weiss-Kontraste. Vor dem Richterpult steht Lars Koch, Luft‐
waffen-Major der Bundeswehr. Dieser hat, so dem Bericht des vorsitzenden
Richters zufolge, ein Flugzeug mit 164 Menschen abgeschossen. Die Ankla‐
ge lautet auf mehrfachen Mord.1 Wir erfahren weiter, dass der Abschuss
nicht aus purer Tötungslust erfolgte, sondern um 70'000 andere, offensicht‐
lich unschuldige Personen zu retten. Das abgeschossene Flugzeug wurde,
so wird berichtet, vorgängig von Terroristen gekapert und befand sich
auf direktem Kollisionskurs mit der Münchner Allianz-Arena. Wäre der
Abschuss nicht erfolgt, hätten die meisten Zuschauer, die sich zu diesem
Zeitpunkt im Stadion befanden, den sicheren Tod gefunden. Das grosse
Dilemma des Angeklagten bestand darin, das Leben von 164 Menschen
gegen das Schicksal von 70'000 abzuwägen. Nach und nach werden Zeugen
aufgerufen. Als solcher erscheint der Vorgesetzte des Beschuldigten. Er
berichtet von einem Funkkontakt mit dem Beschuldigten und auch davon,
dass seinerseits kein Schiessbefehl erteilt worden sei. Als Nebenklägerin hat
die Ehefrau eines der getöteten Passagiere ihren Auftritt und formuliert mit
grossem Pathos eine eigene Mordanklage. Daraufhin folgen die Plädoyers.
Staatsanwaltschaft und Verteidigung zünden ein rhetorisches Feuerwerk,
wobei auf bedeutungsgeladene Begrifflichkeiten rekurriert wird: «der Geist
der Verfassung», «Naturrecht», «Moral», «Ethik», «Terrorismus», «Utilita‐
rismus», «Kant» und ganz oft und prominent – «die Menschenwürde».
Und als sei das nicht alles schon genug, wendet sich der vorsitzende Richter
zuletzt direkt an uns, das Publikum – sein Gesicht in Grossaufnahme. Ein‐
dringlich redet er auf uns ein, beschwört uns. Das Schicksal des Angeklag‐
ten läge nunmehr in unseren Händen. Wir, das Publikum, müssten all die

1 Vgl. die zutreffenden Schilderungen von Schild, Verwirrende Rechtsbelehrung, 23 ff.,
wonach bereits das Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels gemäss § 211 des
deutschen Strafgesetzbuchs (DStGB) kaum erfüllt sein dürfte und sich Major Koch
einzig des Totschlags gemäss § 212 DStGB strafbar gemacht haben könnte. Die ent‐
sprechend naheliegende Variante eines Freispruchs von der Mordanklage, bei einer
gleichzeitigen Verurteilung wegen Totschlags, stand indes gar nie zur Disposition.
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vorgebrachten Argumente sorgsam abwägen und per Telefonabstimmung
über eine «Verurteilung» oder einen «Freispruch» entscheiden.

Nachdem die eingehenden Anrufe von den Verantwortlichen des ARD,
ORF und SRF ausgewertet sind, folgt das Urteil: Freispruch. Erleichterung.

Der Vorsitzende verkündet das Urteil.Abb. 1:

Terror – Ihr Urteil heisst das Spektakel und basiert auf dem gleichnamigen
Theaterstück des prominenten Strafverteidigers und umtriebigen Autors
Ferdinand von Schirach. Dieser war neben Lars Kraume, dem Regisseur,
sowie dem Filmproduzenten Oliver Berben auch massgeblich für das
Drehbuch des Filmes verantwortlich. Das gleiche Konzept – ebenfalls
mit entsprechender Partizipation des Publikums – wurde zuvor bereits in
mehreren Theatern im deutschsprachigen Raum durchexerziert und feierte
in seiner filmischen Form am 12. Oktober 2016 im Münchner Arri-Kino
Premiere. Nur wenige Tage später folgte die Erstausstrahlung im öffentlich-
rechtlichen Fernsehprogramm von ARD, ORF und SRF. Allen Aufführun‐
gen war dabei etwas gemein: Die Mehrheit des Publikums entschied sich
für einen Freispruch.

Aber etwas an der ganzen Geschichte war merkwürdig. Die Inszenierung
gab zwar vor, komplexe Fragen des Strafrechts zu thematisieren, wurde die‐
ser Prämisse jedoch nicht wirklich gerecht. Im Gegenteil: Eine eigentliche,
dogmatische Lösung, wie das Strafrecht dem filmisch skizzierten Sachver‐
halt begegnen sollte oder könnte, lieferte der Film nicht. Stattdessen liess
die Erzählung das Publikum fälschlicherweise im Glauben, dass das gelten‐

I Einleitung

12



de (deutsche) Recht für das aufgeworfene Problem keine befriedigende
Lösung bereithalte. Denn mit einem Freispruch, so das Votum der Staats‐
anwältin, würde man die Verfassung für wertlos erklären und dem Prinzip
der Menschenwürde eine Absage erteilen. Selbst der Verteidiger schien
diesem Vorbringen nicht viel entgegenzuhalten. In seinen unbeholfenen
Ausführungen hielt er dafür, dass man sich manchmal auch über Prinzipi‐
en hinwegsetzen müsse, «denn kein Prinzip der Welt kann wichtiger sein,
als 70'000 Menschen zu retten. Punkt.»

All dies ist juristisch betrachtet falsch. Weder kommt ein Freispruch
einer Ungültigkeitserklärung der Verfassung gleich noch ist ein solcher nur
mittels Hinwegsetzens über die Prinzipien des Rechtsstaats denkbar. Eine
mögliche Lösung des Dilemmas wäre dabei naheliegend: Selbst wenn der
Richter das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes verneint, müsste er spä‐
testens auf der Ebene der Schuld zur Einsicht gelangen, dass angesichts der
Zwangslage des Piloten ihm dessen Verhalten nicht zum Vorwurf gemacht
werden kann.2 Entsprechend wäre Lars Koch nach Schweizer Recht gemäss
Art. 18 StGB (entschuldbarer Notstand) und nach deutschem Recht – so‐
weit kein Näheverhältnis nach § 35 Abs. 1 DStGB gegeben ist – aufgrund
des in der Lehre allgemein anerkannten übergesetzlichen Notstands zu
entschuldigen.3 Zutreffend hielt in diesem Zusammenhang beispielsweise
Schild fest:

«Eine solche ‹Entschuldigung› ist nicht als Einbruch irgendeiner Moral
in ein scheiterndes, weil zur Lösung nicht fähiges Recht zu verstehen,
sondern ergibt sich aus einem sozialethisch begründeten Rechts- und
Strafbegriff selbst, ohne dass dadurch der Unterschied von Moral und
Recht beseitigt wäre.»4

Um zu diesem Schluss zu gelangen, bedarf es freilich einer Auseinander‐
setzung mit der Frage, inwiefern tatbestandsmässiges und rechtswidriges
Verhalten einer beschuldigten Person in Zwangssituationen überhaupt zum
Vorwurf gemacht werden darf, also einer Überprüfung der individuellen
Schuld. Beim Schuldvorwurf handelt es sich um die in der Rechtsdogmatik
allgemein anerkannte – nebst der Tatbestandsmässigkeit und Rechtswidrig‐

2 Die wohl eingehendste Auseinandersetzung mit den thematisierten Fragen – sowohl
unter juristischem wie auch rechtsphilosophischem Blickwinkel – findet sich bei Con‐
inx, Das Solidaritätsprinzip im Lebensnotstand.

3 Schild, Verwirrende Rechtsbelehrung, 34 ff., mit Hinweisen zur Lehre.
4 Schild, 40, allerdings mit Blick auf das gleichnamige Theaterstück.
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keit – dritte Voraussetzung der Strafbarkeit. Umso erstaunlicher also, dass
die Frage der Schuld im gesamten Film völlig ausgeklammert wurde. Ganz
deutlich zeigt sich dies bereits im Apell des Vorsitzenden an das Publi‐
kum, wonach dieses einzig zwischen «Freispruch» und «Verurteilung» zu
wählen hätte. Ein möglicher «Schuldspruch» stand dabei nicht zur Dispo‐
sition.5 Schon dies lässt vermuten, dass das fiktive Gericht einzig an der
Klärung von Tatbestandsmässigkeit und Rechtswidrigkeit der angeklagten
Handlung, nicht aber am dem Beschuldigten anzulastenden individuellen
Schuldvorwurf interessiert war.

Diese sich aus der Ausklammerung der in einem Strafprozess zwin‐
gend zu klärenden Schuldfrage ergebenden Unzulänglichkeiten betreffen
zunächst die filmische Ebene. Es ist denn auch keine neue Erkenntnis,
dass rechtliche Motive im filmischen Spiegel immer wieder verzerrt, un‐
vollständig oder falsch dargestellt werden – sei dies als Konzession an die
Dramaturgie oder als Spiegelbild eines fehlgeleiteten Rechtsverständnisses
der involvierten Produzentinnen, Autoren oder Regisseurinnen. Insbeson‐
dere Letzteres kann auch hier nicht ausgeschlossen werden. So legte etwa
Schild anhand des literarischen Werks von Ferdinand von Schirach über‐
zeugend dar, weshalb die rechtlichen Unzulänglichkeiten des (dem Film
zugrundeliegenden) Theaterstücks wohl dem Rechtsverständnis des Autors
anzulasten sind.6

Über die vordergründige Ebene der filmischen Erzählung hinaus schien
das filmisch vermittelte Rechtsverständnis aber auch die öffentliche Wahr‐
nehmung zu beeinflussen. Zur Verdeutlichung dieser Reflexwirkung auf die
öffentliche Rezeption kann die Schweizer Politsendung Arena herangezo‐
gen werden, in deren Korsett die Ausstrahlung von Terror – Ihr Urteil ein‐
gebettet war.7 Zu Gast waren verschiedene Vertreter aus Politik, Militär und
Wissenschaft. Obwohl viele Gäste die Handlungen des Kampfjetpiloten als
moralisch richtig oder für nachvollziehbar empfanden, schien ein allgemei‐
ner Konsens darüber zu bestehen, dass das Strafrecht für einen potenziellen
Freispruch in dieser Konstellation keine Handhabe biete und eine gerechte
Lösung deshalb in moralischen Prinzipien liegen müsse. Es schien also, als
habe sich die im filmischen Beispiel transportierte Fehlvorstellung plötzlich
auch in den Köpfen der Studiogäste niedergeschlagen. Selbst ein Professor
für Strafrecht der Universität Freiburg hielt in einem bemerkenswerten

5 Ausführlich wiederum Schild, 13 ff.
6 Schild, 50 f.
7 „Arena Spezial“.
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Votum dafür, dass er an der Stelle des Beschuldigten auch geschossen hätte,
aber dennoch «nicht den geringsten Zweifel» habe, dass der Pilot schuldig
gesprochen werden müsse; dies wegen «klassischer Befehlsverweigerung».
Eine Explikation der Begrifflichkeit der (klassischen) Befehlsverweigerung
wie auch der Frage, weshalb diese nicht entschuldigt werden könne, blieb
dabei aus. Überhaupt schien sich in der Sendung niemand der Frage der
Schuld beziehungsweise der Vorwerfbarkeit des mutmasslich rechtswidri‐
gen Verhaltens des Piloten anzunehmen. Dies, obwohl einige Voten der
Studiogäste – soweit diese etwa die Zwangslage des Piloten thematisierten –
sich diesem Gedanken immer wieder annäherten. Aufgelöst wurde die Pro‐
blematik aber bis zum Schluss nicht. Niemand bemerkte den Irrtum. Dabei
wäre bereits ein kurzer Blick in das Gesetzbuch ausreichend gewesen.

Eine angemessene Reaktion erfolgte erst am 18. Oktober 2016 und da‐
mit zwei Tage nach der Ausstrahlung in Form einer erbosten Kolumne
von Thomas Fischer, ehemaliger Vorsitzender Richter des 2. Strafsenats
des Bundesgerichtshofs, auf Zeit Online. Fischer ärgerte sich zunächst
über die juristischen Unzulänglichkeiten des Stückes, welche er dem Au‐
tor Ferdinand von Schirach zuschrieb. «Schlimmer, erstaunlich und bedrü‐
ckend» sei es aber, «dass die schweren, ja existenziellen Fehler des Stücks
von seinen Verbreitern und Laudatoren vom Theater bis hin zur groß‐
mächtigen ARD nicht erkannt, sondern beanstandungslos durchgewun‐
ken» worden seien. Das Publikum sei deshalb «nach Strich und Faden» be‐
logen worden.8

Mit seiner Polemik mag Fischer im Kern Recht haben, dem eigentlichen
Phänomen des Ganzen wird er damit aber nicht gerecht. Vielmehr müsste
man sich die daran anknüpfende Frage stellen: Wieso und weshalb konnte
es dazu kommen? Weshalb liessen sich selbst gestandene Rechtsexpertin‐
nen – sowohl bei der ARD wie auch in der Schweizer Politsendung Arena –
von einem filmischen Trugbild derart in die Irre führen? Und noch viel
entscheidender: Weshalb liess sich – den filmischen Täuschungen sowie
dem Votum der Expertenmeinungen zum Trotz – das Publikum in allen
drei Ländern dennoch zu einem juristisch korrekten Freispruch überreden?
Eine schlüssige Erklärung hierzu liefert Schild, wenn auch mit Blick auf die
Theateraufführungen desselben Stoffs:

«Die eigentliche Frage aber bleibt, ob nämlich der Mensch – der in der
Inszenierung auf der Bühne vor unseren Sinnen die Fragen der Staatsan‐

8 Fischer, „Die ARD, das Recht und die Kunst“.
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wältin, des Verteidigers und des Richters beantwortet – sich so darstel‐
len kann, dass wir ihm z.B. die existenzielle Entscheidungsnot, die ihn
entschuldigen würde, glauben und abnehmen; oder ob er sich als die‐
ser rechtsfeindliche, sich über das Recht erhebende Entscheidungsheros
gibt, dem ein Schuldvorwurf zu Recht gemacht werden kann. Das letzte
Wort für diese Fragen bietet dann nicht irgendeine Rechtsbelehrung,
sondern die Kunst der Schauspieler, des Regisseurs, kurz: der gesamten
Theaterbühne, auf der ein packend geschriebenes, diese Frage in einer
sehr starken Intensität ansprechendes Stück gespielt wird.»9

Was für die Theaterbühne gilt, muss – in sinngemässer Ableitung von
Schilds Überlegungen – auch für die filmische Reproduktion gelten. Es
scheint also, als seien nicht die filmisch erzählte Geschichte beziehungswei‐
se die in dieser gespiegelten rechtlichen Motive allein für die konkrete
Publikumswirkung massgebend, sondern die Art und Weise deren Vermitt‐
lung durch die Schauspieler, die Kameraführung und den Schnitt, kurzum:
die Möglichkeiten der filmischen Inszenierung.

Aus dem Gesagten lassen sich deshalb vier Feststellungen ableiten:
(1) Dem Film kann es gelingen, sein Publikum zu täuschen und dieses
von seinen vertrauten Vorstellungen des Rechts abzubringen. Nur so lässt
sich erklären, weshalb sich selbst renommierte Juristen dazu hinreissen
liessen, das Rechtsverständnis des Filmes unreflektiert zu übernehmen.
(2) Im Weiteren vermag es der Film anscheinend, gegenüber seinem Pu‐
blikum dominante Lesarten rechtlicher Probleme vorzugeben und so den
Entscheid über Freispruch oder Verurteilung von Lars Koch massgeblich
mitzubestimmen. Für diese Annahme spricht nebst Schilds Mutmassungen
auch das in der Schweiz, Deutschland und Österreich übereinstimmend
ausgefallene Abstimmungsergebnis, welches in dieser Deutlichkeit kaum
dem Zufall entsprungen sein dürfte; umso mehr es gerade nicht der vom
Autor gewünschten Verurteilung entspricht. (3) In Anbetracht der breiten
öffentlichen Rezeption von Terror – Ihr Urteil scheint ferner ganz grund‐
sätzlich eine Faszination darin zu bestehen, sich filmisch vermittelten Fra‐
gen des Rechts anzunehmen und sich mit diesen zu befassen. (4) Schliess‐
lich scheint für das Verständnis all dieser Beobachtungen – der Täuschung,
der dominanten Lesart sowie der Beliebtheit entsprechender Motive –
nicht primär die Beschaffenheit des Rechts an sich von Bedeutung, sondern
vielmehr die Art der filmischen Inszenierung.

9 Schild, Verwirrende Rechtsbelehrung, 64.
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Damit ist die Kernthese der Arbeit dargelegt: Ziel der Untersuchung
ist es, den geschilderten Beobachtungen nachzugehen und eine Erklärung
dafür zu finden, wie rechtliche Motive im Film gegenüber einem hypothe‐
tischen Publikum durch das Aufbringen inszenatorischer oder narrativer
Mittel Wirkung entfalten. Im Zentrum der Untersuchung stehen damit
nicht individuelle rezipierende Personen, sondern die idealtypischen Wir‐
kungsmöglichkeiten des filmischen Werks. Dabei wird von der Prämisse
ausgegangen, dass das filmische Artefakt gegenüber dem Publikum domi‐
nante Lesarten von filmischen Spiegelungen des Rechts vorgeben kann.
Wie anhand des Beispiels von Terror – Ihr Urteil aufgezeigt, manifestiert
sich diese Wirkung sodann mehrheitlich auf einer unbewussten und dem
Publikum nicht vollends zugänglichen Ebene – sei es im Rahmen der
Täuschung oder aber der Verführung hin zu Positionen, welche nicht den
angestammten (rechtlichen) Vorstellungen der für das Drehbuch oder die
Regie verantwortlichen Personen entsprechen. Das Fundament der Arbeit
stellt dabei die vom österreichischen Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger
entwickelte Seduktionstheorie des Filmes dar, welche das Medium Film als
genuines Medium der Verführung definiert.

Die Untersuchung selbst ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil dient
der Definition und Explikation von Film und Recht sowie der Analyse
des aus der Verbindung der beiden Begrifflichkeiten hervorgehenden For‐
schungsfelds. Ausserdem werden die wichtigsten, im Lichte des bisherigen
wissenschaftlichen Diskurses erarbeiteten Ansätze für die Ergründung der
Wechselwirkungen von Recht und Film einer kritischen Überprüfung un‐
terzogen und es wird aufgezeigt, dass in der bisherigen, vorrangig empi‐
risch ausgerichteten interdisziplinären Forschung eine filmwissenschaftli‐
che Methodik weitgehend ausgespart wurde. Bei dieser Gelegenheit wird
die Untersuchung – im Sinne eines eigenständigen filmtheoretischen Ansat‐
zes – in den gegenwärtigen Diskurs eingebettet.

Der zweite Teil bildet das erste Hauptstück der Arbeit und dient der Dar‐
legung der theoretischen Grundlagen. Unter Zugrundelegung von Marcus
Stigleggers Ansatz der Seduktionstheorie des Filmes wird die These formu‐
liert, dass der Inszenierung von Recht im Film dann eine verführerische
beziehungsweise seduktive Wirkung zukommt, wenn bestimmte Motive des
Rechts im narrativen Mittel des Mythos oder aber in jenem der Performanz
(im Sinne von nichtnarrativen, sich an die sinnliche Wahrnehmung des
Publikums richtenden Inszenierungsstrategien) transportiert werden.

Im dritten Teil der Arbeit, dem zweiten Hauptstück, werden diese
Grundlagen auf diverse filmische Beispiele übertragen und so deren Wirk‐
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mechanismen im Einzelnen verdeutlicht. Dieser interpretative Ansatz ist
deshalb erforderlich, weil die angewandte Methodik auf der Annahme
basiert, dass verführerische Inszenierungen von Recht jeweils auf einem
dialogartigen, diskursiven Spiel zwischen Film und Publikum beruhen. Da‐
raus folgt, dass sich die Wirkung solcher Inszenierungen nur anhand einer
Analyse der filmischen Texte und Subtexte eruieren lässt. Anschliessend
ist nochmals auf das Beispiel von Terror – Ihr Urteil zurückzukommen
und es werden verschiedene Antworten und Erklärungen für die eingangs
geäusserten Vermutungen und Beobachtungen ausformuliert.

Im Schlussteil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen
und es wird im Sinne eines kurzen Ausblicks aufgezeigt, wie die erarbeite‐
ten Erkenntnisse auf andere popkulturelle Medien übertragen oder aber
hinsichtlich der Rechtsdidaktik nutzbar gemacht werden könnten.

I Einleitung
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II Grundlagen

1 Recht im Film

1.1 Gegensätzliches und Gemeinsames

I'm no lawyer. All a lawyer cares about is the law.
— Orson Welles, Touch of Evil

Diese Untersuchung widmet sich, wie in der Einleitung dargelegt, dem
übergeordneten Themenbereich Recht im Film, oder – in anderen Worten –
dem Aufscheinen rechtlicher Motive im filmischen Spiegel.

Es mag möglicherweise wenig einleuchten, inwiefern eine Auseinander‐
setzung mit filmischen Spiegelungen von Recht unter einem juristischen
Blickwinkel lohnend oder erkenntnisfördernd sein soll. Zu verschieden und
gegensätzlich scheinen die beiden Disziplinen auf den ersten Blick: Das
Recht versteht sich als eine textbasierte Wissenschaft, welche sich der Aus‐
formulierung und Interpretation von bestimmten allgemeingültigen Regeln
sowie deren Anwendung auf diverse Lebenssachverhalte verschreibt und so
die gesellschaftliche Realität strukturiert und reglementiert.10 Es bietet den
rechtsunterworfenen Personen Schutz und gewährleistet ihnen, gewisse
Ansprüche gegenüber Dritten durchzusetzen.11 Demgegenüber ist der Film
eine Kunstform oder – nach anderer Ansicht – ein Massenmedium und
findet seinen Ausdruck in der Produktion bewegter Bilder mittels Foto-,
Kamera- und Tontechnik. Der Film dient der Ablenkung, der Zerstreuung,
der Unterhaltung und nicht zuletzt der Imagination, indem er seinem Pu‐
blikum ermöglicht, der vom Recht reglementierten Realität zu entfliehen
und für den Moment der Rezeption in fiktive Welten einzutauchen. Diese
dem Publikum durch den Film eröffnete Fluchtmöglichkeit brachte etwa
Walter Benjamin in seinen Abhandlungen über Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) wie folgt zum Ausdruck:

«Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten
Zimmer, unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoffnungslos

10 Forstmoser und Vogt, Einführung in das Recht, 176.
11 Forstmoser und Vogt, 400 ff., 423.
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einzuschließen. Da kam der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem
Dynamit der Zehntelsekunden gesprengt, so daß wir nun zwischen ihren
weitverstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen.
Unter der Großaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die
Bewegung.»12

Durch diese Flucht aus den einengenden Fesseln der gelebten Existenz hin
zu einer die Grenzen der Imagination sprengenden Parallelwelt erschafft
der Film folglich eine Distanzierung zu der von ihm reproduzierten Wirk‐
lichkeit. Diese Entfremdung beschlägt dabei zwangsläufig auch die rechtli‐
chen Realitäten. Bereits aus dieser Grundannahme folgt, dass der Blick in
den filmischen Spiegel nie ein exaktes Abbild des Rechts wiedergeben kann.
Stattdessen neigt der Film dazu, komplexe rechtliche Fragestellungen in
den Diensten der Inszenierung zu simplifizieren oder zu verfälschen.13 So
werden Werke wie Anatomy of a Murder (USA 1959) oder Witness for the
Prosecution (USA 1957) der Komplexität eines angelsächsischen Gerichts‐
verfahrens kaum je gerecht und auch die sich wöchentlich wiederholenden
Geschichten der deutschen Kriminalserie Tatort (seit 1970 bis heute) wei‐
chen regelmässig von den Vorgaben des deutschen Strafprozessrechts ab.

Diese mangelnde Realitätstreue des Filmes mag bisweilen auf den Um‐
stand zurückgeführt werden, dass Regisseurinnen, Drehbuchautoren oder
andere Beteiligte in der Regel keine ausgebildeten Juristen sind und es bei
der Produktion eines Filmes am notwendigen Fachwissen mangelt.14 Das
Beispiel von Terror – Ihr Urteil zeigt allerdings, dass selbst der Einbezug
von Rechtsgelehrten keine Sicherheit für eine korrekte filmische Abbildung
von Rechtsfragen bietet. Es scheint vielmehr, als müsse das filmische Arte‐
fakt ganz grundsätzlich – will es seinem Publikum die von Walter Benja‐
min postulierte Fluchtmöglichkeit ermöglichen – immer wieder gewisse
Kompromisse an die von ihm reproduzierten Wirklichkeiten eingehen. All
diese Abweichungen und juristischen Fehldarstellungen liessen sich aus
der Gegenüberstellung diverser filmischer Werke mit den jeweils einschlä‐
gigen gesetzlichen Grundlagen in grosser Breite nachweisen. Darauf wird
vorliegend verzichtet. Ein solches Unterfangen wäre nicht nur ermüdend,
sondern auch ohne jedweden wissenschaftlichen Gewinn, zumal mehr als

12 Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, 499.
13 So auch Kuzina, Der amerikanische Gerichtsfilm, 8; Asimow und Mader, Law and

Popular Culture, 5 f.
14 Kuzina, Der amerikanische Gerichtsfilm, 8.
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die Erkenntnis, dass der Film und das Recht nun mal nach unterschiedli‐
chen Mechanismen funktionieren und an unterschiedliche Adressatinnen
gerichtet sind, nicht zu erwarten wäre.15

Von grösserem Interesse sind deshalb die Gemeinsamkeiten von Film
und Recht. Eine Gemeinsamkeit findet sich zunächst in ihrer jeweiligen
gesellschaftlichen Funktion: Sowohl das Recht als auch der Film durch‐
dringen das soziale Gefüge und tragen dazu bei, die Gesellschaft zu struktu‐
rieren. Zur Veranschaulichung der gesellschaftlichen Funktion des Rechts
sei etwa auf den banalen Umstand hingewiesen, dass jeder Mensch im Lau‐
fe seines Lebens eine Vielzahl an Rechtsgeschäften abschliesst – von einfa‐
chen Kaufverträgen über Miet- und Arbeitsverträge bis hin zu vertraglich
geregelten Lebensgemeinschaften – oder von verschiedenen, per Verfassung
geregelten Grundfreiheiten Gebrauch macht. Oder um es mit den Worten
von Kahn zu sagen: Wir erleben das Recht nicht nur, wenn der Polizist
uns auf der Strasse kontrolliert oder wenn wir einen Anwalt konsultieren,
wie man ein Unternehmen gründet – vielmehr prägt das Recht unsere
Erfahrung von Bedeutung überall und zu jeder Zeit.16

Nicht nur das Recht, sondern auch der Film durchdringt das gesell‐
schaftliche Zusammenleben, indem er die von ihm vermittelten Inhalte
einem unermesslich grossen Publikum zugänglich macht. So liegt der Fern‐
sehkonsum eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts gemäss einer Er‐
hebung des Bundesamtes für Statistik bei etwa zwei Stunden pro Tag,17
während im Jahr 2019 in Schweizer Kinos total 2067 verschiedene Filme
(im Rahmen von 615'131 Vorführungen sowie 12'506'143 Eintritten) ange‐
schaut wurden.18 Viele der im Fernsehen oder auch im Kino gezeigten
Filme haben dabei – mehr oder weniger subtil eingebettet – rechtsbezogene
Motive und Spiegelungen von Verbrechen und Strafe zum Inhalt: Sei es,
ganz offensichtlich, im eingangs erwähnten Beispiel von Terror – Ihr Urteil
oder, etwas subtiler, in der Gestalt unzähliger Kriminalfilme, Thriller, De‐
tektiv-, Gangster- oder Polizeifilme. Diese ungebrochene Beliebtheit rechts‐
bezogener Inhalte hat sich mit dem Aufkommen neuer Medien und Pro‐
duktionsmittel wie YouTube oder diversen Streamingdiensten, inzwischen

15 So auch Kuzina, 8.
16 Kahn, The Cultural Study of Law, 124.
17 Bundesamt für Statistik, „Fernsehen: Nutzung nach Sprachregionen, Alter und Ge‐

schlecht“.
18 Bundesamt für Statistik, „Indikatoren zur Schweizer Film- und Kinolandschaft“ (die

nachfolgenden Jahre sind aufgrund der weltweiten Covid-Pandemie nicht massge‐
bend).
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auch auf neue Plattformen verlagert. Allein auf Netflix flimmern tagtäglich
unzählige psychopathische Mörder (The Fall, Bates Motel, American Crime
Story), gewiefte Anwältinnen und Anwälte (Suits, How to Get Away with
Murder), gebrochene Polizistinnen (Marcella, Broadchurch, Die Brücke –
Transit in den Tod), zwielichtige Drogenhändler (Breaking Bad, Narcos),
obskure Sektengurus (Wild Wild Country) oder kriminelle Tierhändler
(Tiger King) über den Fernsehbildschirm. Diese beispielhafte Aufzählung
lässt erahnen, dass es immer wieder die Annäherung an bestimmte Krimi‐
nalitätsphänomene sowie der damit einhergehende Reiz für Fragen von
Verbrechen, Strafe und Gerechtigkeit sind, die im popkulturellen Spiegel
prominent auftreten und dort die Fantasie des Publikums anregen.

Die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie das jeweilige Publikum die schiere
Flut an Bildern sowie die darin medial vermittelten Inhalte verarbeitet.
Das Beispiel von Terror – Ihr Urteil legt nahe, dass die Rezeption einen
Einfluss hat, wie das Publikum rechtliche Botschaften aufnimmt. So haben
verschiedene Gesprächsteilnehmende der Schweizer Politsendung Arena
die vom Film vermittelten Inhalte, insbesondere die Täuschung über die
Möglichkeiten rechtlicher Instrumentarien in gewissen Lebenssachverhal‐
ten, unbesehen übernommen und für den Moment der Rezeption als Reali‐
tät empfunden. Stellt man diese Beobachtung nunmehr in einen grösseren,
gesellschaftlichen Kontext, so liesse sich die Hypothese formulieren, dass
dem Film die Kraft zukommen könnte, nicht nur die Vorstellung einzelner
Rezipierender, sondern auch jene eines unermesslich grossen Publikums zu
beeinflussen; und dies nicht nur für den Moment der Rezeption, sondern –
im Sinne einer langanhaltenden und stetig wiederkehrenden Beschäftigung
mit solchen Inhalten – auch in einem nachhaltigen Sinne. Dass der Film
damit einen Einfluss auf die gesellschaftliche Vorstellung des Rechts haben
könnte, deckt sich auch mit der Einschätzung von Forstmoser und Vogt,
die darauf hinweisen, dass das Verständnis darüber, was Recht ist, immer
auch von dem das Recht umgebenden Umfeld abhängt;19 und zu diesem
Umfeld gehören nicht zuletzt auch die kulturellen Erzeugnisse von Film
und Fernsehen.

Wenn man diese Hypothese nicht für völlig ausgeschlossen hält, hat
dies zur Konsequenz, dass sich Juristen der sie umgebenden Kultur nicht
länger verschliessen dürfen, sondern gehalten sind, sich mit popkulturellen
Inhalten vertiefter als bisher auseinanderzusetzen. Während die rechtswis‐

19 Forstmoser und Vogt, Einführung in das Recht, 306 f.
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senschaftliche Lehre und Forschung im deutschsprachigen Raum bislang
eher zurückhaltend auf derartige Überlegungen reagiert, hat sich die Er‐
forschung der Abhängigkeiten von Recht, Gesellschaft und Film im angel‐
sächsischen Raum – unter dem Begriff von Law and Film – längst als
Forschungsschwerpunkt etabliert.20 Da auch die vorliegende Untersuchung
im weiteren Sinne diesem interdisziplinären Forschungsfeld zuzurechnen
ist, erscheint es notwendig – im Sinne eines kurzen Exkurses – die Arbeit
in den Kontext der bisherigen Erkenntnisse aus dem Bereich von Law and
Film zu stellen.

1.2 Law and Film Movement

The law, my boy, puts us into everything. It’s the ultimate backstage pass.
It’s the new priesthood, baby. Did you know there are more students in

law school than lawyers walking the Earth?
— Al Pacino, The Devil’s Advocate

Law and Film ist, zumindest von einer historischen Warte aus betrachtet,
das konsequente Weiterdenken der Law-and-Literature-Bewegung – einer
geisteswissenschaftlichen Strömung, die sich Anfang der siebziger Jahre als
Gegenbewegung zur zunehmenden Ökonomisierung des Rechts verstand.21

Alternative Erklärungsmuster darüber, wie rechtliche Normen entstehen
und wirken, fand man in der Literatur, der Philosophie oder der Rechtsso‐
ziologie. Auch wenn literarische Texte auf den ersten Blick mit Rechtstexten
mehr gemein haben als die bewegten Bilder des Films, basiert das Ver‐
schieben des Fokus von Literatur auf Film auf denselben Grundgedanken,
nämlich der Abkehr von ökonomischen Paradigmen und der Suche nach
Erklärungsansätzen ausserhalb des Rechtssystems im engeren Sinne.

Einer der ersten Juristen, der diese Ideen von der Literatur auf andere
Werke der Popkultur übertrug, war der amerikanische Rechtssoziologe
Lawrence M. Friedman. Basierend auf der Feststellung von Willard Hurst,
dass der Markt ein soziales Aggregat von Verhalten darstellt, welchem die
Kraft zukommt, das Recht zu formen,22 entwickelte Friedman seine Idee,
dass auch Werke der Popkultur als Quelle für das Verständnis des Rechts

20 Greenfield, Osborn, und Robson, Film and the Law, Abschn. Preface.
21 Schramm, „Law and Literature“, 581; Ho, „Law and Literature“, 86 f.; jeweils mit

weiteren Nachweisen.
22 Hurst, Law and Markets in United States History, 4 f.
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massgebend seien.23 Von der Rechtskultur in einem engeren Sinne (darun‐
ter fallen konkrete popkulturelle Werke wie Bücher, Lieder, Filme, Thea‐
terstücke oder Fernsehproduktionen) unterschied Friedman die populäre
Rechtskultur in einem weiteren Sinne, worunter er Ideen und Vorstellungen
zusammenfasste, die eine gewöhnliche Person über das Recht innehabe.24

Diese populäre Rechtskultur in einem weiteren Sinne verstand Friedman
gewissermassen als soziales Aggregat und damit als Bindeglied zwischen
dem Recht und seinem gesellschaftlichen Umfeld.25 Für die Ergründung
der wechselseitigen Abhängigkeiten von Recht, Rechtskultur und populärer
Rechtskultur im weiteren Sinne schlug Friedman sodann eine soziale Theo‐
rie des Rechts vor, die angesichts des ihr zugrundeliegenden gesellschaftli‐
chen Verständnisses jenen Ansätzen entgegenstand, die – wie etwa jene von
Niklas Luhmann26 – dem Recht weitgehenden autonomen oder selbstrefe‐
renziellen Charakter zubilligten.27 Anders als Luhmann begriff Friedman
das Recht nicht als ein auf sich selbst verweisendes System, sondern als eine
abhängige Variable in einem grösseren gesellschaftlichen Kontext:

«A social theory of law, in contrast, is ‹social› to the extent that it denies
or downgrades the autonomy of law, and insists instead that an analysis
of social forces best explains why the legal system is as it is, what shapes
and molds it, what makes it ebb and flow, contract and expand; what
determines its general structure, and the products that it grinds out day
by day.»28

Diese Betrachtungsweise führt dazu, dass sich das Wirken und die Entste‐
hung von Recht nicht aus dem Rechtssystem selbst erklären lässt, sondern
erst aus der eingehenden Betrachtung der mit dem Recht zusammenhän‐
genden Phänomene von Rechts- und Popkultur.29 Mit seiner sozialen Theo‐
rie des Rechts lieferte Friedman die Initialzündung dafür, dass sich die
rechtswissenschaftliche Forschung, zumindest im angelsächsischen Raum,
zunehmend auch mit der Popkultur und deren Erzeugnissen zu beschäfti‐
gen begann.

23 Friedman, „Law, Lawyers, and Popular Culture“, 1580.
24 Friedman, 1580.
25 Friedman, 1584.
26 Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts.
27 Friedman, „Law, Lawyers, and Popular Culture“, 1580 f.
28 Friedman, 1581.
29 Friedman, 1579.
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In der Folge wurden die Ideen Friedmans von verschiedenen rechtswis‐
senschaftlichen Autoren aufgegriffen und weitergeführt. So hielt etwa Paul
W. Kahn fest, dass zum Verständnis des Rechts weniger die Entscheide
von rechtlichen Institutionen als vielmehr die durch die Kultur geformten
Vorstellungen der Gesellschaft von Bedeutung seien.30 Richard Sherwin
votierte seinerseits dafür, dass das Recht einen erkenntnistheoretischen
Wandel durchmachen müsse, wobei er zur Ergründung der gegenseitigen
Durchdringung von Recht und Popkultur einen multidisziplinären, die
Felder der kognitiven Psychologie, Anthropologie, Linguistik, Medienwis‐
senschaften, Filmwissenschaften und Kommunikationswissenschaften um‐
fassenden Ansatz vorschlug.31

Auch wenn Friedman, Kahn und Sherwin von jeweils unterschiedlichen
Abstufungen hinsichtlich der dem Recht zuzusprechenden Autonomie aus‐
gingen,32 bildeten ihre Ausführungen den Wegbereiter für das Law and
Film Movement. Und wiederum waren es vorwiegend Forschende aus dem
angelsächsischen Rechtskreis, welche sich basierend auf den Erkenntnissen
von Friedman, Kahn und Sherwin einer eingehenden Beschäftigung des
Mediums Film und dessen Abhängigkeiten mit der Rechtskultur widmeten.
All dies trug Früchte in der Gestalt von Zeitschriften, universitären Veran‐
staltungen, Büchern und Monografien.33 Besonders hervorzuheben ist da‐
bei das nunmehr in zweiter Auflage erschienene und von Sherwin als «the
law and film movement’s founding text» betitelte Standardwerk von Steve
Greenfield, Guy Osborn und Peter Robson.34 Nach und nach erreichte die
Bewegung auch den deutschsprachigen Rechtsraum. Bemerkenswerterwei‐
se hatte die erste grösser angelegte deutschsprachige Monografie zum er‐
weiterten Themengebiet von Recht im Film – möglicherweise als Folge der
angelsächsischen Provenienz der bisherigen Forschung – keine Betrachtung
des europäischen Kinos, sondern den amerikanischen Gerichtsfilm zum
Inhalt, den Matthias Kuzina einer Analyse unterzog.35 Neben Kuzina ist es
vor allem den Aufsätzen und Artikeln von Stefan Machura zuzuschreiben,

30 Kahn, The Cultural Study of Law, 135.
31 Sherwin, When Law Goes Pop, 205, 235.
32 Carrillo, „Links and Choices“, 2007 f.
33 Beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Black, Law in Film; Kamir,

„Why ‘Law-and-Film’ and What Does It Actually Mean?“; Chase, Movies on Trial;
Lenz, Changing Images; Asimow und Mader, Law and Popular Culture; oder auch die
Zeitschrift Picturing Justice.

34 Greenfield, Osborn, und Robson, Film and the Law (Klappentext).
35 Kuzina, Der amerikanische Gerichtsfilm.
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dass die interdisziplinäre Erforschung der Verflechtungen von Film und
Recht mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum ihren Platz gefunden
hat.

Festzuhalten bleibt, dass das Law and Film Movement ein offenes For‐
schungsfeld darstellt, dessen Ziele und Stossrichtungen keinesfalls einheit‐
lich und homogen ausfallen, sondern sich vielschichtig gestalten:36 Einige
Autoren wie Denvir, Kuzina oder Greenfield, Osborn und Robson begrei‐
fen filmische Darstellungen als rechtliche Texte und untersuchen diese
auf ihre gesellschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Implikationen hin.
Insbesondere Kuzina und Greenfield, Osborn und Robson implementieren
ihre Textanalysen dabei in ein theoretisches Konzept einer Genretheorie,
worauf an späterer Stelle zurückzukommen sein wird.37 Andere Autoren
bemühen sich demgegenüber um einen sozialwissenschaftlichen Nachweis
dessen, wie sich Personen in ihrer Vorstellung des Rechts von filmischen
Darstellungen leiten lassen.38 Ein letztes Untersuchungsfeld betrifft den
Bereich der Rechtsdidaktik sowie das damit verbundene Postulat einer
Loslösung einer allein schriftbasierten Vermittlung rechtlicher Inhalte hin
zu einer vermehrten Einbindung von Filmen und anderen medialen Inhal‐
ten.39

Etwas ist jedoch all diesen uneinheitlich scheinenden Zugängen gemein:
die grundsätzliche Idee, dass Recht im Film einen Einfluss auf das Publi‐
kum ausübt, was insofern eine Grundvoraussetzung für die von Friedman
postulierten Abhängigkeiten popkultureller Werke von der diese umgeben‐
den Rechtskultur im weiteren Sinne darstellt. Wenn der Film – in einem
ersten Schritt – nämlich das Publikum zu beeinflussen vermag, so kann
dieses seinerseits – quasi in einem zweiten Schritt – einen Einfluss auf die
Rechtskultur, also die rechtlichen Vorstellungen der Gesellschaft, ausüben.
In diesem Sinne halten etwa Greenfield, Osborn und Robson fest:

«The suggestion that film can have an impact upon our perceptions of
reality is crucial for an understanding of law and popular culture, and
is a point made by many commentators such as Macaulay, Sherwin and
Denvir.» 40

36 Greenfield, Osborn, und Robson, Film and the Law, 11 f.; Kamir, „Why ‘Law-and-
Film’ and What Does It Actually Mean?“, 256 ff.

37 Siehe Kapitel II., 3.2.
38 So beispielsweise Machura und Asimow, „Das Ansehen von Anwälten“, 10 f.
39 Greenfield, Osborn, und Robson, Film and the Law, 27 ff.; Black, Law in Film, 129.
40 Greenfield, Osborn, und Robson, Film and the Law, 6, mit weiteren Hinweisen.
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Diese Ansicht teilen auch Asimow und Mader, welche sich in Bezug auf
die Repräsentation von unsympathisch gezeichneten Anwaltsfiguren im
filmischen Spiegel die Frage stellen, ob das Publikum geneigt sei, die in‐
szenatorisch vermittelten negativen Gefühle gegenüber dem Berufsstand
unreflektiert zu übernehmen.41 Sie kommen dabei – unter Verwendung der
Terminologie gemäss Friedman – zu folgendem Schluss:

«In short we see popular culture (in the narrow sense) as a powerful
‹teacher›, and believe that everyone has acquired information or misin‐
formation (popular legal culture in the broad sense) from this source.
In other words, we ‹construct› our view of reality by working with
information that is derived in part from works of popular culture.»42

Ein konkretes Beispiel für die aus einer solchen Beeinflussung des Publi‐
kums folgenden Implikationen auf das Recht liefert schliesslich Kuzina,
der darauf hinweist, dass die in der Anwaltsserie L.A. Law (1986–1994)

Vorbild für überzeugendere Plädoyers vor Gericht: die Serie L.A. Law. )Abb. 2 bis 5:

41 Asimow und Mader, Law and Popular Culture, 64.
42 Asimow und Mader, 65.
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geschilderten Eigenheiten der Prozessführung Rechtsgelehrte dazu ange‐
regt hätten, ihre eigenen Schlussplädoyers im Sinne der filmischen Vorbil‐
der zu adaptieren.43

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Einfluss rechtlicher Moti‐
ve im Film auf das Publikum Dreh- und Angelpunkt der bisherigen For‐
schungsbemühungen im Bereich von Recht und Film darstellt. Insofern ist
die Beeinflussung des Publikums denn auch eine notwendige Bedingung
dafür, dass der Film in einem grösseren Kontext einen Einfluss auf die
Rechtskultur (im weiteren Sinne) auszuüben vermag. Das Problem ist
allerdings, dass sich eine konkrete Einflussnahme des Publikums oftmals
nur an äusseren Phänomenen festmachen lässt – sei es anhand des ein‐
stimmigen Abstimmungsergebnisses über Freispruch oder Verurteilung im
eingangs der Untersuchung erwähnten Beispiel von Terror – Ihr Urteil oder
im Hinblick auf die von Kuzina erwähnten Anpassungen des juristischen
Handwerks von Juristen gemäss spezifischen filmischen Vorbildern. Diese
Beispiele verdeutlichen insofern die Sichtbarmachung der offensichtlichs‐
ten Beeinflussungen – dann, wenn die filmischen Botschaften tatsächlich
das Meinungsbild des Publikums geprägt haben. Gerade das Beispiel von
Terror – Ihr Urteil, wo sich die Studiogäste von einer filmischen Täuschung
in die Irre haben führen lassen, zeigt aber, dass eine Einflussnahme des Fil‐
mes auch auf einer dem Publikum nicht bewusst fassbaren Ebene erfolgen
kann. Vorweggegangen ist all diesen bewussten oder unbewussten Beein‐
flussungen ausserdem ein wechselwirkender Prozess zwischen filmischem
Werk und Publikum, im Rahmen dessen sich das Publikum dazu hinreissen
liess, die auf der Leinwand gezeigten Realitäten – zumindest für den Mo‐
ment der Rezeption – zu übernehmen und als richtig zu empfinden. In an‐
deren Worten möchte das Publikum die von ihm rezipierten Filme und die
in diesen vermittelten Botschaften gewissermassen als Vorbild betrachten.44

Wenn also am Anfang all dieser Beeinflussung die filmischen Botschaften
selbst stehen, so muss die Interpretation des Filmes die eigentliche Grund‐
lage sämtlicher Wechselwirkungen von Film, Publikum und Rechtskultur
darstellen. Denn erst auf der Grundlage filmischer Botschaften lassen sich
weitergehende Aussagen über anschliessende Beeinflussungen treffen.

43 Kuzina, Der amerikanische Gerichtsfilm, 282 f. mit weiteren Hinweisen; so auch
Sherwin, When Law Goes Pop, 24, der darauf hinweist, dass Anwälte anlässlich von
Plädoyers vermehrt auf Szenarien aus fiktiven Serien zurückgreifen.

44 Asimow und Mader, Law and Popular Culture, 65.

II Grundlagen

28


